
AKTUELLES VOM BODEN- UND 
GEWÄSSERSCHUTZ
12.02.2026, OÖ-Landes-Pflanzenschutztag, abz Lambach

DI Thomas Wallner

Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ



Folie 2

◼ Erhebung war bis inkl. 22.10.2025 möglich

◼Großes Lob vom Ministerium für die perfekte Unterstützung

◼ Jeder Datensatz trägt zu einem detaillierteren Bild der PSM-Anwendung auf 

österreichischen Ackerstandorten bei

◼ Risikofreie und freiwillige Teilnahme (anonym) soll Grundsatz derartiger Erhebungen 

sein und bleiben. Grundlage ist die Bereitschaft zur Teilnahme, ob dieses sensiblen 

Themas.

◼ Ziel:

Freiwilligkeit auch für die Zukunft erhalten!

ERHEBUNG PSM-ANWENDUNGSDATEN 2023 UND 2024

RÜCKBLICK
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◼ Rechtsbasis NEU: Verordnung (EU) Nr. 2022/2379 (SAIO) und DVO (EU) 2023/1537

◼ Erhebungsjahr: 2026 - wird ab 01.01.2027 erhoben

◼ Stichprobenerhebung durch freiwillige und anonyme Teilnahme von Nutzern der 

Aufzeichnungssysteme ÖDüPlan Plus, LBG Agrar, LBG Bodenwächter, 

AgrarCommander oder Farmdok

➢Begründung: Daten aus diesen Systemen sind plausibilisiert und standardisiert und 

eignen sich für statistische Zwecke besser (Stichwort „Ausreißer“).

➢An der Freiwilligkeit wird vorerst festgehalten.

◼ Erhöhter Stichprobenumfang (> 1.000 Datensätze) erforderlich!!!!

➢Mehr relevante Kulturen: 21 (inkl. Gemüsekulturen, Kohlgemüse, Zwiebel etc.)

➢Alle relevanten Kulturen müssen für BIO und integriert wirtschaftende Betriebe 

getrennt voneinander erhoben werden

ERHEBUNG PSM-ANWENDUNGSDATEN 2026



Folie 4

◼ Rechtsbasis: Verordnung (EU) Nr. 2022/2379 (SAIO) und DVO (EU) 2023/1537

◼ Jährliche Erhebung ab dem Erntejahr 2028!

◼ Freiwillige und anonyme Teilnahme nicht gesichert

➢Dies ist nicht zuletzt von einer „reibungslosen“ Erhebung des Erntejahres 2026 

abhängig.

◼ Deutlich erhöhter Stichprobenumfang erforderlich!

➢Deutlich erhöhte Anzahl an relevanten Kulturen:
> 35 für Österreich relevante Kulturen inkl. Gemüsekulturen (Abdeckung mind. 85 % der in der 

Landwirtschaft von beruflichen Verwendern verwendeten Pflanzenschutzmitteln)

➢Alle relevanten Kulturen müssen für BIO und integriert wirtschaftende Betriebe 

getrennt voneinander erhoben werden

ERHEBUNG PSM-ANWENDUNGSDATEN AB 2028

AUSBLICK AB 2028



Pflanzenschutzmittelaufzeichnungen 
ab 1.1.2026 
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◼ Bisher: VO (EG) 1107/2009 (Inverkehrbringen von PSM), Art. 67: 

◼ Dokumentation von Zeitpunkt, Menge/Konzentration, Fläche, Kultur, Schlag je Behandlung 

(WAS-WANN-WO-WIEVIEL)  

◼ formlos, (tag)aktuell, am Betrieb aufliegend

◼ NEU: Art. 67 wurde mit VO (EU) 2023/564 geändert

◼ zusätzlich ab 01.01.2026 aufzuzeichnen: 

◼ Registernummer, EPPO-Code der Kulturpflanze, BBCH-Stadium der Kulturpflanze zum Zeitpunkt 

der Anwendung, ev. Uhrzeit (wenn erforderlich), Lage der Fläche gem. MFA-GIS-Daten

◼ ab 01.01.2027 muss die Aufzeichnung elektronisch in maschinenlesbarer Form vorliegen! – für 

das Jahr 2027 erstmals bis 31.01.2028

◼ LK OÖ erarbeitet elektronische Tools (LK-Düngerrechner, LK Pflanzenschutz, ÖDüPlan Plus)

◼ Anwendung wird bereits ab 2026 empfohlen! 

◼ keine Übermittlungspflicht der Aufzeichnungen an die zuständige Behörde aus dieser 

Verordnung ableitbar (nur Vorlage bei Kontrolle wie bisher!)

AUFZEICHNUNGEN PSM-ANWENDUNG 
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◼ Excel-Beispiel für elektronische, maschinenlesbare Aufzeichnungen

BEISPIEL: AUFZEICHNUNGEN ZUR 
PFLANZENSCHUTZMITTELVERWENDUNG AB 2026
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ÖDÜPLAN PLUS

PSM DOKU NEU
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ÖDÜPLAN PLUS

PSM DOKU NEU
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ÖDÜPLAN PLUS

„GLOCKE“  - FEHLERMELDUNGEN
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ÖDÜPLAN PLUS

PSM DOKU NEU
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◼ÖDüPlan Plus: Empfehlung läuft klar in Richtung Nutzung des ÖDüPlanPlus. (auch 

österreichweiter Tenor in Richtung der Nutzung von Datenbank gestützten Systemen 

gegeben)

◼ LK-Düngerrechner: Ackerkulturen, Obst, Gemüse, Arznei- und Gewürzpflanzen, 

Grünland; nur die Kulturen aus dem Tabellenblatt N-Bedarf werden in die Auswahl 

übernommen.

◼ LK-PS Tool: Für alle land- und forstwirtschaftlichen Anwender -für alle beruflichen 

Verwender aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und 

Pilzproduktion

UMSETZUNG PSM AUFZEICHNUNGEN AB 2026

3 TOOLS
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ANZAHL BETROFFENER WASSERVERSORGER



Folie 18

PFLANZENSCHUTZMITTEL IM GRUND-/TRINKWASSER

VORAB-KARTEN FÜR DEN ERSTEN PESTIZIDTURNUS 2025 – KEINE JAHRESAUSWERTUNG!
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PFLANZENSCHUTZMITTEL IM GRUND-/TRINKWASSER

VORAB-KARTEN FÜR DEN ERSTEN PESTIZIDTURNUS 2025 – KEINE JAHRESAUSWERTUNG!
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PFLANZENSCHUTZMITTEL IM GRUND-/TRINKWASSER

VORAB-KARTEN FÜR DEN ERSTEN PESTIZIDTURNUS 2025 – KEINE JAHRESAUSWERTUNG!
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Land OÖ, Munteanu
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Land OÖ, Munteanu
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PFLANZENSCHUTZMITTEL IM GRUNDWASSER – 
ÜBERWIEGEND POSITIVE ENTWICKLUNG (LAND OÖ)
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VERSICKERUNGSPOTENZIAL VON HERBIZIDEN IM 
RAPSANBAU (K. GEHRING)
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◼Gefrorener - auftauender Boden 2025:

§ 7 SACHGEMÄSSE DÜNGUNG (AUFTAUENDER BODEN)
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◼Gefrorener - auftauender Boden 2025:

§ 7 SACHGEMÄSSE DÜNGUNG (AUFTAUENDER BODEN)
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◼Gefrorener - auftaueneder Boden:

➢ Äußerst kritische Diskussionen in der Bevölkerung 

➢ Thema ist in den Medien äußerst kontraproduktiv

➢ Befürchtung: mittelfristig ist dieser Düngungstermin nicht haltbar?

§ 7 SACHGEMÄSSE DÜNGUNG (AUFTAUENDER BODEN)



Folie 34

➢ mindestens 3 m breiter ganzjährig mit lebenden Pflanzen bewachsener 
Streifen zur Böschungsoberkante zum Gewässer (!)

➢Der Streifen darf grundsätzlich nicht umgebrochen werden.
➢Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses darf 

einmal innerhalb von fünf Jahren durchgeführt werden.

➢Achtung Doku-Verpflichtung 

§ 5 DÜNGUNG IN GEWÄSSERNÄHE – RANDZONEN
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§ 5 DÜNGUNG IN GEWÄSSERNÄHE – RANDZONEN

Hinweis: GLÖZ 4 – Düngung 

und Pflanzenschutz je nach 

Gewässergüte

Nutzungsart

Hang-

neigung 

(20 m-

Bereich)

zu stehenden Gewässern zu fließenden 

Gewässern

20 m 10 m

10 m 

ganzjährig mit 

lebenden Pflanzen 

bewachsen

3 m 

ganzjährig mit 

lebenden Pflanzen 

bewachsen

> 10 % 20 m

5 m 

ganzjährig mit 

lebenden Pflanzen 

bewachsen

< 10 % 10 m 3 m

> 10 % 20 m 5 m

NAPV - § 5: düngefrei zu haltende Abstand zur Böschungsoberkante

Acker  

< 10 %

Grünland
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◼ Einarbeitung auf Flächen ohne Bodenbedeckung innerhalb von 4 Stunden

◼ § 3. (1) Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Bodenbedeckung sind Gülle, Jauche, 

Gärrest und nicht entwässerter Klärschlamm sowie Festmist (einschließlich Hühner-

trockenkot) unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von vier Stunden nach dem 

Zeitpunkt der Ausbringung einzuarbeiten. Die Einarbeitungsfrist beginnt mit der 

Beendigung des Ausbringungsvorgangs auf einem Schlag.

◼ Einarbeitung auf unbedeckten Böden hat so rasch wie möglich zu erfolgen – spätestens 

4 Stunden nach der Ausbringung muss Einarbeitung abgeschlossen sein inkl. 

Dokumentation (ÖDüPlan Plus)

◼ Ausnahme „Unvorhersehbare Witterungsereignisse“

◼ Einarbeitung mit Pflug, Grubber, Eggen, Rollhacken, Fräsen

EINARBEITUNGS- UND AUFZEICHNUNGSVERPFLICHT-
UNG AUCH FÜR ALLE FESTMISTE AB 2026!

Einarbeitungs- und Aufzeichnungsverpflichtung auch für alle Festmiste ab 2026! | Landwirtschaftskammer Oberösterreich

https://ooe.lko.at/einarbeitungs-und-aufzeichnungsverpflichtung-auch-f%C3%BCr-alle-festmiste-ab-2026+2400+4351567
https://ooe.lko.at/einarbeitungs-und-aufzeichnungsverpflichtung-auch-f%C3%BCr-alle-festmiste-ab-2026+2400+4351567
https://ooe.lko.at/einarbeitungs-und-aufzeichnungsverpflichtung-auch-f%C3%BCr-alle-festmiste-ab-2026+2400+4351567
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◼ Betriebsbezogene Aufzeichnungsverpflichtungen

◼ Bezeichnung und Größe des Schlages bzw. Feldstücks, auf dem Düngemittel 

ausgebracht wurden;

◼ Bezeichnung der anzubauenden Kultur;

◼ Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) von Beginn und Ende der Ausbringung sowie von Beginn 

und Ende der Einarbeitung;

◼ Art des aufgebrachten Düngemittels;

◼ gegebenenfalls Angaben über die verzögerte Einarbeitung.

EINARBEITUNGS- UND AUFZEICHNUNGS-
VERPFLICHTUNG AUCH FÜR ALLE FESTMISTE AB 2026!
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◼Gewässerschutzkonzept

◼ 10 Weiterbildungsstunden

◼ Bei nicht erbrachten Weiterbildungsstunden – Frist bis Ende 2025 bzw. 2026 -  hat es 

keine sanktionsmindernde Wirkung bei einer Nachholung der Stunden → Sanktion 

25% der jeweiligen ÖPUL Maßnahmen Prämie im Jahr 2025 / 2026

◼ LFI - Onlinekurse nutzen!

◼ Ausreichend Bodenproben (1e je angefangenen 5 ha Acker,                                                    

Basis MFA 2026)

◼ Bis 31.12.2026!

◼ Alle Informationen und Details auf www.bwsb.at

VORBEUGENDER GRUNDWASSERSCHUTZ - ACKER

FRISTEN
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AKTUELL NIEDRIGE GRUNDWASSERSTÄNDE

WASSERSPARENDE & BODENSCHONENDE BODENBEARBEITUNG

Hydrographischer Dienst 

Oberösterreich

https://hydro.ooe.gv.at/#/overview/Grundwasserstand?filter=%7B%7D&period=P1M
https://hydro.ooe.gv.at/#/overview/Grundwasserstand?filter=%7B%7D&period=P1M
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DANKE!
Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ

Tel.: 050/6902-1426

E-Mail: bwsb@lk-ooe.at

Homepage: www.bwsb.at 

mailto:bwsb@lk-ooe.at
mailto:bwsb@lk-ooe.at
mailto:bwsb@lk-ooe.at
http://www.bwsb.at/
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